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Abb. 1: AWA Verwaltung
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1 Einleitung
Das vorliegende Abfallwirtschaftskonzept (AWK) des ZEW ist 
eine Fortschreibung des Konzepts aus dem Jahre 2008, das 
in 2013 für den Teilbereich der Altkleidersammlung und 
 -verwertung aktualisiert wurde. 

Nunmehr sind wesentliche Entscheidungen, wie zum Weiter-
betrieb der Müllverbrennungsanlage Weisweiler, dem Neubau 
einer Grünabfallkompostierungsanlage oder zur Errichtung 
von weiteren Entsorgungszentren im Verbandsgebiet ab-
schließend getroffen worden. Die Weichen für die Sicherung 
und Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft im Verbands-
gebiet des ZEW sind somit neu gestellt.

Das vorliegende AWK gibt eine Übersicht über den Stand der 
Abfallentsorgung im Verbandsgebiet des ZEW sowie über die 
Ziele und geplanten Maßnahmen.

Es enthält insbesondere

•  die Darstellung der getroffenen und geplanten Ziele 
und Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung der 
überlassenen Abfälle, verbunden mit der hierfür er for-
derlichen Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung, 

•  Angaben über Art, Menge, Verbleib und Entwicklung 
der im Entsorgungsgebiet anfallenden und dem ZEW 
überlassenen Abfälle und Wertstoffe,

•  die Darstellung der Entsorgungs-, Verwertungs- und 
Behandlungsanlagen,

•  die Darstellung der Zusammenarbeit/Kooperationen 
mit anderen öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern,

•  den Nachweis der zehnjährigen Entsorgungssicherheit 
im ZEW Verbandsgebiet.

Die Fortschreibung erfolgt durch den ZEW und seine 
 beauftragte Dritte, die AWA Entsorgung GmbH.

Die Vorgaben der EU-Abfallrahmenrichtlinie sowie des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Hinblick auf die Beachtung 
und Umsetzung der 5-stufigen Abfallhierarchie sowie die 
Festlegungen des Landesabfallgesetzes Nordrhein- West-
falen und des Abfallwirtschaftsplans für das Land 
 Nordrhein-Westfalen (AWP) werden hier besonders 
berücksichtigt.
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1.1  ZEW, AWA Entsorgung GmbH und   
AWA Service GmbH, Materis GmbH, 
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG

Die Verbandsmitglieder StädteRegion Aachen, Stadt Aachen 
und Kreis Düren haben im Jahr 2003 den Zweckverband 
Entsorgungsregion West (ZEW) gegründet, der in seiner 
Rechtsform eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. 
Der ZEW ist ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, auf 
welchen seine Mitglieder ganz oder teilweise ihre Aufgaben 
übertragen haben. Der Umfang der ihm übertragenen 
 Auf gaben bestimmt sich nach den Anlagen 1 – 3 der 
Verbands satzung des ZEW. 

Die Erstellung bzw. Fortschreibung des AWK stellt eine dieser 
übertragenen Aufgaben auf den ZEW dar. 

Die Entsorgungsaufgaben, die die Stadt Aachen in eigener 
Zuständigkeit wahrnimmt, werden einvernehmlich mit der 
Stadt Aachen auch hier dargestellt.

Nach der Verbandssatzung bestimmen sich ferner die Ange-
legenheiten, über die die Verbandsversammlung als Organ 
des ZEW beschließt. Weiteres Organ des ZEW ist die/der Ver-
bandsvorsteher/-in. Im Übrigen gibt es die Funktion der/des 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung sowie der Geschäfts-
leitung (Geschäftsführer/-in).

Der ZEW hat folgende Aufgaben und Zuständigkeiten:

•  Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen und zur 
Vorbereitung einer Wiederverwendung

• Verwertung von Bio- und Grünabfällen

•  Verwertung von weiteren Abfallfraktionen wie Holz, 
Papier etc.

•  Thermische Behandlung von Abfällen in der Müll-
verbrennungsanlage Weisweiler

•  Einsammlung und weitere Entsorgung von Schad-
stoffen aus Haushaltungen

• Abfallberatung

•  Erstellung und Fortschreibung des 
Abfallwirtschaftskonzeptes

•  Erstellung und Änderung der Abfall-, Gebühren-, 
 Verbandssatzung etc.

Der ZEW kann sich gem. § 22 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) ganz oder teilweise Dritter bedienen. Konkret 
bedient er sich zur Erledigung seiner Aufgaben der AWA 
 Entsorgung GmbH (AWA), die für Teilaufgaben Fremdfirmen 
beauftragt hat.

Mit 93,75 % ist der ZEW Hauptgesellschafter der AWA Ent-
sorgung GmbH. Auf die StädteRegion und die Stadt Aachen 
entfallen jeweils 3,125 %. 

Seit 1999 ist die AWA Entsorgung GmbH anerkannter 
Entsorgungsfachbetrieb. 

Die AWA als eine kommunale Entsorgungsgesellschaft mit 
den operativen Tätigkeitsschwerpunkten 

• Anlagenbetrieb,

• Anlagenplanung,

• Umweltcontrolling,

• Abfallberatung, 

• Öffentlichkeitsarbeit und

nimmt als Hauptaufgaben 

•  die flächendeckende Abfallentsorgung von behand-
lungsbedürftigen Abfällen zur Beseitigung durch den 
Betrieb einer Müllverbrennungsanlage,

•  den Betrieb von Biovergärungs- und Kompostierungs-
anlagen zur Verwertung von Bio- und Grünabfällen, 

• die Vermarktung von Altpapier und Altholz,

• die Sammlung und Beseitigung von Schadstoffen,

•  den Betrieb von vier Entsorgungszentren im 
Verbandsgebiet,

•  die Rekultivierung, Sanierung und Nachsorge von 
 Altdeponien wahr.

Die AWA Entsorgung GmbH als Muttergesellschaft hat zum 
Stichtag 1. Januar 2019 eine Optimierung ihrer Organisa-
tionsstruktur vorgenommen. Im Rahmen dieses Prozesses 
wurde das operative Geschäft der AWA Service GmbH ein-
schließlich Teilen der Betriebsmittel und des beschäftigten 
Personals auf die AWA Entsorgung GmbH übertragen 
(Betriebsübergang nach § 613a BGB).

Die AWA Service GmbH agiert zukünftig nur noch als 
 vermögensverwaltende Gesellschaft. 

Im Dezember 2018 wurde die Materis GmbH auf Beschluss 
der Verbandsversammlung des ZEW als 100%iges Tochter-
unternehmen gegründet. Die Materis GmbH hat von der 
AWA Entsorgung GmbH die Aufgabe übernommen, die MVA 
Weisweiler mit Abfallmengen zu beliefern, die nicht der 
Beseitigung bzw. der Überlassungspflicht unterliegen, soweit 
dies zur Auslastung der Anlage und zur Entlastung der 
Abfallgebühren notwendig ist.

Die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG (MVA KG) ist zu je  
50 % eine Tochtergesellschaft der AWA Entsorgung GmbH 
und der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN).  
Die MVA KG ist verpflichtet, die im ZEW-Verbandsgebiet 
anfallenden Restabfälle anzunehmen und in der Anlage zu 
ver brennen. Anfang 2017 wurde mit der MVA die thermische 
Behandlung der dem ZEW überlassenen Beseitigungsabfälle 
vereinbart. 
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Abb. 2: Beteiligungsverhältnisse/gesellschaftsrechtliche Verflechtungen
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1.2 Verbandsgebiet ZEW
Das Verbandsgebiet umfasst die Gebiete der dem ZEW 
 an gehörigen Gebietskörperschaften Stadt Aachen, Städte-
Region Aachen und Kreis Düren. Die Gesamtfläche des 
Gebiets beträgt ca. 1.648 km2 (Stand 2019). Das Gebiet 
grenzt an die Niederlande und Belgien, sowie an den Kreis 
Heinsberg, den Rhein-Erft-Kreis und den Kreis Euskirchen. 
Alle Angaben zur Bevölkerungsentwicklung basieren auf 
Daten der Landesdatenbank NRW.

Die Bevölkerung betrug im Jahr 2018 816.954 Einwohner. 
Nach einem kontinuierlichen Bevölkerungsanstieg bis 2015 
ist die Einwohnerzahl inzwischen weitgehend konstant. Die 
Landesdatenbank NRW informiert dazu detailliert auf ihrer 
Internetseite. 

Die Bevölkerungsprognose des Landes NRW weist für die 
Jahre 2025 und 2030 einen Bevölkerungsanstieg aus.

Niederlande

Abb. 4: Bevölkerungsprognosen im ZEW-Gebiet
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Abb. 5: Verbandsgebiet ZEW 2019
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1.3  ZEW Verbandsmitglieder, Städte und 
Gemeinden des ZEW Verbandsgebietes, 
Zweckverband RegioEntsorgung

Die Stadt Aachen (kreisfreie Stadt) ist nach § 5 Abs. 1 und 
6 Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
abfallgesetz, LAbfG) als öffentlich-rechtlicher Entsorgungs-
träger für die Einsammlung und den Transport der in ihrem 
Gebiet anfallenden und ihr zu überlassenden Abfälle sowie 
deren Entsorgung zuständig (sog. „Doppelzuständigkeit“). 

Teilweise wurden Aufgaben, die der Stadt Aachen als öffent-
lich-rechtlicher Entsorgungsträger obliegen, auf den ZEW 
übertragen. Im Einzelnen weist die Anlage 2 zur Verbands-
satzung des ZEW diese Aufgaben derzeit wie folgt aus:

1. die thermische Behandlung und Beseitigung von 
überlassungspflichtigen/überlassenen Siedlungsabfällen 
zur Beseitigung aus privaten Haushaltungen und 
 anderen Herkunftsbereichen;

2. den Betrieb der ZMD Alsdorf-Warden einschließlich 
der dort befindlichen Kompostierungsanlage sowie die 
Rekultivierung, Nachsorge und Sanierung des Depo-
niegeländes der ZMD einschließlich der dortigen 
Kompostierungsanlage;

3. den Betrieb der Müllverbrennungsanlage Weisweiler; 

4. Planung, Bau und Betrieb der Zentraldeponie Kreis 
Aachen II (Umsetzung und Fortentwicklung des 
Zwischennutzungskonzeptes);

5. die Entsorgung von Bio- und Grünabfällen aus dem 
Stadtgebiet Aachen einschließlich des Betriebes des 
Kompostplatzes Aachen-Brand. Ausgenommen ist die 
Einsammlung der Bio- und Grünabfälle;

6. die Entsorgung schadstoffhaltiger Abfälle aus dem 
Stadtgebiet Aachen, bestehend aus der mobilen Schad-
stoffsammlung, der Vorhaltung einer stationären 
 An nahmestelle im Stadtgebiet und der Bedarfsent-
sorgung in städtischen Verwaltungsgebäuden, Schulen 
und Kindergärten;

7. die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes 
betreffend die nach den Ziffern 1. bis 6. übertragenen 
Aufgaben.

Die Stadt Aachen hat seit dem 1. April 2018 die Aufgabe der 
Nachsorge des Betriebs des Sickerwasser- und Gaserfassungs-
systems und der ggf. erforderlichen Sanierung der Deponie 
Maria-Theresia mandatierend auf den ZEW übertragen.

Alle getrennt erfassten verwertbaren Abfälle, außer den Bio- 
und Grünabfällen, werden durch die Stadt Aachen oder durch 
beauftragte Dritte einer Verwertung zugeführt. 

Im Zuständigkeitsbereich der Stadt Aachen liegen unter 
anderem auch die Planung, Errichtung und der Betrieb von 
Recyclinghöfen sowie die Abfallberatung und Öffentlichkeits-

arbeit für Aachener Bürger sowie für Gewerbebetriebe.

Die StädteRegion Aachen hat vollumfänglich alle Aufgaben 
als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger auf den ZEW 
übertragen. 

Die Pflichten des Kreises Düren als öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger wurden ab dem 1. Januar 2005 voll-
umfänglich auf den ZEW übertragen. Ausgenommen hiervon 
und damit beim Kreis Düren verbleibend, ist die Zuständig-
keit für den Betrieb, die Rekultivierung und die Nachsorge 
der Deponien Horm, Inden und Stetternich.

Die Pflichten als Untere Abfallwirtschaftsbehörde nach § 
34 Abs. 1 LAbfG verbleiben bei der Stadt Aachen bzw. der 
StädteRegion Aachen bzw. dem Kreis Düren selbst.

Für die 9 kreisangehörigen Städte und Gemeinden der 
StädteRegion Aachen sowie die 15 kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden des Kreises Düren besteht ent-
sprechend der ZEW Abfallsatzung die Pflicht, mindestens die 
Abfallfraktionen Restabfälle, Bio-/Grünabfälle, Altpapier, 
Elektro- und Elektronikgeräte sowie Altkleider getrennt zu 
erfassen und entsprechende Systeme anzubieten. 

Im Weiteren sind die Kommunen nach § 5 Abs. 6 LAbfG nicht 
nur für die Einsammlung, sondern auch für den Transport der 
ihnen überlassenen Abfälle zu den vom ZEW zur Verfügung 
gestellten Entsorgungsanlagen oder Umladestationen 
 zu ständig. Sie führen die Transporte entweder selbst durch 
(Eigenbetriebe oder eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) 
oder sie beauftragen Dritte damit. 

Die Schadstoffsammlung wird durch den ZEW bzw. dessen 
beauftragten Dritten AWA durchgeführt, soweit hier eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt/
Gemeinde und dem ZEW zur Übertragung dieser Aufgabe 
abgeschlossen wurde.

Für Einsammlung und Transport von Verkaufsverpackungen 
aus Glas, Papier und Pappe (PPK) sowie Leichtstoffen (LVP) 
sind nicht die Städte und Gemeinden, sondern die Betreiber 
zugelassener dualer Sammelsysteme zuständig. Es besteht 
die Pflicht zum Abschluss von schriftlichen Abstimmungs-
vereinbarungen und die Möglichkeit des Erlasses von 
Rahmen vorgaben. Das zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene 
VerpackG gibt hier konkrete umfangreiche Vorgaben zur 
 Ausgestaltung, die durch alle Beteiligten gesetzeskonform zu 
beachten und umfassend umzusetzen sind. 

Darüber hinaus liegen die Planung, Einrichtung und der 
Betrieb sonstiger Erfassungssysteme für verwertbare Abfälle 
(Hol- und Bringsysteme sowie Recyclinghöfe) im Zuständig-
keitsbereich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.
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Die wesentlichen Festlegungen werden im Rahmen von 
 kommunalen Satzungen getroffen. 

Die Städte und Gemeinden haben ihrerseits die Abfall- und 
Gebührensatzung des ZEW zu beachten.

In der jährlich zu erstellenden Abfallbilanz des ZEW werden 
sämtliche Informationen über die in einer Stadt/Gemeinde 
anfallenden Abfallarten, deren Mengen sowie die Erfassungs- 
und Sammelstrukturen dargestellt, so dass im AWK keine 
weiteren Ausführungen hierzu erfolgen.

Der Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung wurde im 
Jahr 2005 gegründet und aktuell gehören ihm 16 Städte und 
Gemeinden aus dem Kreisgebiet Düren und dem Städte-
Regionsgebiet Aachen an. Die Mitgliedskommunen haben 
ihre Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 
für die Einsammlung und den Transport von im Stadt- oder 
Gemeindegebiet anfallenden Abfällen auf den Zweckverband 
ganz oder teilweise übertragen (s. Anlage). Das gegründete 
Kommunalunternehmen RegioEntsorgung AöR verfügt über 
einen eigenen Fahrzeugpark und kann bei Bedarf Aufgaben 
an Dritte übertragen.

Die Gebührenfestsetzung und -erhebung verbleibt in der 
Zuständigkeit der Mitgliedskommunen der RegioEntsorgung.

Abb. 7: Abfallbilanz 2017

Abb. 6: Beteiligte Institutionen

Oberste Abfallwirtschaftsbehörde

» hier: MKULNV NRW 

Obere Abfallwirtschaftsbehörde

» hier: Bezirksregierung Köln

Untere Abfallwirtschaftsbehörde

» hier: Kreise und kreisfreie Städte

Zweckverbände

» hier: ZEW

Kreisangehörige Städte und Gemeinden Zweckverband RegioEntsorgung

www.zew-entsorgung.de/publikationen/
abfallbilanzen/
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2 Rechtliche Grundlagen
Der ZEW ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im 
Sinne des KrWG und des LAbfG und ist verp�ichtet, der 
Bezirksregierung Köln ein in Abstimmung mit den Verbands-
mitgliedern sowie den Städten und Gemeinden erarbeitetes 
Abfallwirtschaftskonzept vorzulegen. In § 21 des KrWG ist 
vorgegeben, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger im Sinne des § 20 KrWG Abfallwirtschaftskonzepte 
und Abfallbilanzen über die Verwertung, insbesondere der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyclings und 
die Beseitigung der in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen 
zu überlassenden Abfälle zu erstellen haben. Die Anforder-
ungen daran richten sich nach Landesrecht. In Nordrhein- 
Westfalen sind die Anforderungen an ein kommunales 
 Abfall wirtschafts konzept im § 5 a des LAbfG geregelt. Diese 
werden im vorliegenden AWK beachtet.

Der ZEW berichtet zudem dem Landesamt für Natur, Umwelt, 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) jährlich die Daten zur 
Abfallbilanz. Zusätzlich erstellt der ZEW jährlich eine Abfall-
bilanz, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. 
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2.1  § 5a LAbfG – kommunale 
Abfallwirtschaftskonzepte

(1)  Die Kreise und kreisfreien Städte stellen in ihrem Gebiet 
Abfallwirtschaftskonzepte unter Beachtung der Ziele des 
§ 1 auf. Besteht für das Gebiet des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers ein Abfallwirtschaftsplan, so sind 
dessen Festlegungen zu beachten.

(2)  Das Abfallwirtschaftskonzept gibt eine Übersicht über 
den Stand der öffentlichen Abfallentsorgung. Es enthält 
mindestens

1.  Angaben über Art, Menge und Verbleib der in dem 
Entsorgungsgebiet anfallenden Abfälle und der dem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu über-
lassenden Abfälle, wobei das Aufkommen bzw. die 
Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll und Gewerbe-
abfällen jeweils getrennt darzustellen sind,

2.  Darstellungen der getroffenen und geplanten 
 Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung der 
dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu über-
lassenden Abfälle insbesondere für �ächendeckende 
Angebote zur getrennten Erfassung und Verwertung 
von biogenen Abfällen,

3.  die begründete Festlegung der Abfälle, die  
durch Satzung von der Entsorgungsp�icht 
 ausgeschlossen sind,

4.  den Nachweis einer zehnjährigen 
Entsorgungssicherheit,

5.  Angaben über die zeitliche Abfolge und die geschätz-
ten Bau- und Betriebskosten der zur Entsorgung des 
Gebietes notwendigen Abfallentsorgungsanlagen,

6.  die Darstellung der über das eigene Gebiet hinaus 
notwendigen Zusammenarbeit mit anderen öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern und der dazu 
notwendigen Maßnahmen sowie ihrer zeitlichen 
Abfolge (Kooperationen),

7.  eine zusammenfassende Darstellung der Angaben, 
Darstellungen und Festlegungen nach Nr. 1 bis 6.

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger entscheiden 
dabei im Rahmen der Gesetze, insbesondere gemäß § 7 

Abs. 4 KrWG (Verwertbarkeit, Verwertung und wirtschaft-
liche Zumutbarkeit) über die Umsetzung. Bei der Darstel-
lung der getroffenen und geplanten Maßnahmen für 
 �ächendeckende Angebote zur getrennten Erfassung und 
Verwertung von biogenen Abfällen sind die Entschei-
dungskriterien der Kommunen über die Bestimmung der 
Sammelgebiete und Sammelsysteme der Bioabfaller-
fassung bezogen auf die siedlungsstrukturspezi�schen 
Gegebenheiten darzustellen. 

Das Abfallwirtschaftskonzept der Kreise enthält auch 
die erforderlichen Festlegungen für die Maßnahmen 
der kreisangehörigen Gemeinden; diese Festlegungen 
werden in Form einer Satzung erlassen. Vor Erlass des 
Abfallwirtschaftskonzeptes der Kreise sind die kreis-
angehörigen Gemeinden zu hören. Das Ergebnis der 
Prüfung vorgebrachter Bedenken und Anregungen ist 
den Gemeinden mitzuteilen. Das Abfallwirtschafts-
konzept ist fortzuschreiben und der zuständigen 
Behörde im Abstand von fünf Jahren und bei wesent-
lichen Änderungen erneut vorzulegen. 

(3)  Das Ministerium bestimmt durch Verwaltungsvorschrift, 
in welchem Umfang und in welcher Form Angaben nach 
Absatz 2 in das Abfallwirtschaftskonzept aufzunehmen 
und darzustellen sind. Soweit die bisher erstellten 
Abfallwirtschaftskonzepte einer Aktualisierung bedürfen, 
sind sie in aktualisierter Form spätestens 6 Monate nach 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes der nach Absatz 2 Satz 8 
zuständigen Behörde vorzulegen.

(4)  Die nach Absatz 2 Satz 8 zuständige Behörde kann zur 
Durchführung einzelner Maßnahmen angemessene Fristen 
setzen, wenn solche Maßnahmen im Abfallwirtschafts-
konzept nicht oder erst nach Ablauf unangemessen 
 langer Zeiträume vorgesehen sind oder wenn der öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger ohne zwingenden 
Grund die Durchführung von im Abfallwirtschaftskonzept 
vorgesehenen Maßnahmen verzögert.

(5)  Das kommunale Abfallwirtschaftskonzept ist in geeig-
neter Weise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Jeder Bürger hat das Recht, in das Abfallwirtschafts-
konzept Einsicht zu nehmen.

2.2 Weitere Rechtsgrundlagen
Alle Beteiligten müssen bei der Erstellung oder Fortschreibung und Umsetzung des AWK die geltenden Rechtsgrundlagen und 
sonstigen Grundlagen beachten:
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Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Mit In-Kraft-Treten des KrWG erfolgte die Umsetzung der 
Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) der Europäischen 
Union. Ziel des KrWG ist eine nachhaltige Verbesserung des 
Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Ressourcenef�zienz in 
der Abfallwirtschaft. Mit der Aufstellung des KrWG erfolgte 
die Harmonisierung der Begriffsbestimmungen, die Einfüh-
rung der fünfstu�gen Abfallhierarchie mit Bevorzugung der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung von Gebrauchsgegen-
ständen und dem Recycling vor der energetischen Verwer-
tung. Außerdem wurde eine Rechtsgrundlage für Abfall-
vermeidungsprogramme geschaffen. 

Die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen sind gemäß KrWG 
zur Verwertung ihrer Abfälle verp�ichtet. Abfälle sind 
ge trennt zu halten und zu behandeln, soweit dies zur Er fül-
lung der Verwertungsp�icht erforderlich ist. Zur Förderung 
des Recyclings sind Bioabfälle, Papier-, Metall-, Kunststoff- 
und Glasabfälle spätestens seit dem 1. Januar 2015 getrennt 
zu sammeln.

Verpackungsgesetz (VerpackG)

Ziel des VerpackG ist eine Weiterentwicklung der Verpa-
ckungsentsorgung u. a. durch höhere Recyclingquoten für 
Verpackungen. 

Die Zuständigkeiten für die Verpackungen liegen weiterhin 
bei den dualen Systemen und nicht bei den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträgern. Schnittstellen ergeben sich nur 
bei einer gemeinsamen Nutzung von Erfassungssystemen, 
wie z.B. durch die Mitbenutzung der kommunalen Altpapier-
systeme durch die dualen Systeme. 

Zudem sind die Abstimmungsvereinbarungen mit den dualen 
Systemen neu zu erstellen. Diese enthalten u. a. die System-
beschreibungen für die Erfassungssysteme sowie die Mitbe-
nutzungsregelungen und müssen künftig auch die Re gelun-
gen für das Altpapier-System beinhalten. In NRW sind die 
für die Sammlung zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger (kreisangehörigen Kommunen) für die Erstellung 
der Abstimmungsvereinbarung zuständig.

Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)

Mit der GewAbfV wird insbesondere das Ziel verfolgt, mög-
lichst viele der getrennt anfallenden Wertstoffströme in 
Gewerbebetrieben auch getrennt und sortenrein zu erfassen, 
als Voraussetzung für die anschließende Vorbereitung zur 
Wiederverwendung oder stof�iche Verwertung. Mit der 
 GewAbfV wird auch für die gewerblichen Abfälle die fünf-
stu�ge Abfallhierarchie umgesetzt. 

Die GewAbfV gilt für Erzeuger und Besitzer gewerblicher 
Siedlungsabfälle sowie Betreiber von Vorbehandlungs- und 

Aufbereitungsanlagen. Sowohl Erzeuger und Besitzer der 
Abfälle als auch Betreiber der Behandlungsanlagen haben 
entsprechende Nachweis- und Dokumentationsp�ichten  
zu erfüllen. 

Das vorliegende AWK bezieht sich auf die kommunalen 
Abfälle aus privaten Haushaltungen.

Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG) 

Ziel des ElektroG ist die Förderung der Vorbereitung zur Wie-
derverwendung und des Recyclings von Elektro- und Elektro-
nikgeräten. Dadurch soll die Ef�zienz der Ressourcennutzung 
verbessert werden. 

Es werden folgende Sammelgruppen (G) unterschieden:

• G 1: Wärmeüberträger

•  G 2: Bildschirme, Monitore und Geräte, die 
 Bildschirme mit einer Ober�äche von mehr als  
100 cm² enthalten

• G 3: Lampen

• G 4: Großgeräte

•  G 5: Kleingeräte und kleine Geräte der Informations- 
und Telekommunikationstechnik

• G 6: Photovoltaikmodule

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (kreisange-
hörige Kommunen) sind für die Einrichtung der Sammel-
stellen und Übergabestellen zuständig.

Landesabfallgesetz (LAbfG) und  
Abfallwirtschaftsplan NRW 

Im LAbfG sind u.a. die Anforderungen an kommunale Abfall-
wirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen sowie deren Mindest-
inhalte, die Verp�ichtung der kreisfreien Städte und Kreise 
zur Abfallberatung sowie die Anforderungen an kommunale 
Abfallsatzungen geregelt. Zusätzlich werden die abfallwirt-
schaftlichen Aufgaben der öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
träger de�niert. 

Das LAbfG wird derzeit novelliert. Gemäß des Entwurfs sollen 
künftig stärker als bisher Anreize zur Abfallvermeidung und 
Abfallverwertung geschaffen werden.

Der landesweite AWP konkretisiert die im LAbfG und KrWG 
genannten Anforderungen bezüglich der Entsorgung der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und setzt Rahmen-
bedingungen für die abfallwirtschaftlichen Planungen. Zur 
Intensivierung und Optimierung der getrennten Sammlung 
und Verwertung von Bio- und Grünabfällen werden Verwer-
tungswege empfohlen und Leit- und Zielwerte auf der Ebene 
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger genannt.
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6,7 Mio. t
Lebensmittel landen 
durchschnittlich in 

Deutschland 
im Müll

Eine durchschnittliche 
Mahlzeit wiegt ca. 550 g.

82 kg 
Lebensmittel (aus 
privat Haushalten)

pro Person

ca. 150 Teller 

In privaten Haushalten wird  
jedes 8. Lebensmittel 
in den Müll geworfen.
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3  Abfallvermeidung, 
Abfallberatung und 
Öffentlichkeitsarbeit

Wichtiger Bestandteil der abfallwirtschaftlichen Aktivitäten 
im ZEW Verbandsgebiet sind Maßnahmen der Abfallvermei-
dung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recy-
clings, so wie es die europäische Abfallgesetzgebung, das 
KrWG, das Abfallvermeidungskonzept des Bundes und auch 
der AWP des Landes NRW vorgeben. 

Gemäß der Abfallberatungsp�icht für öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger nach § 46 KrWG haben der Aachener 
Stadtbetrieb für das Gebiet der Stadt Aachen sowie die AWA 
Entsorgung GmbH für das übrige ZEW-Gebiet eine Abfall-
beratung eingerichtet, soweit die Abfallberatung privater 
 Haushalte nicht auf die Stadt/Gemeinde übertragen wurde. 

Die Abfallberatungen informieren die  Bürger1 auf verschiede-
nen Informationskanälen über die Möglichkeiten zur Ver-
meidung, Vorbereitung zur Wieder verwendung, separaten 
Erfassung und ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle und 
Wertstoffe im ZEW Verbandsgebiet. Nach § 18 des ElektroG 
werden die privaten Haushalte ebenfalls über die Abgabe-
möglichkeiten der Geräte zur Wiederverwendung und zur 
Rückgabe oder Sammlung informiert. 

Außerdem klärt die Abfallberatung über mögliche Beein-
trächtigungen der Umwelt durch nicht ordnungsgemäße 
 Entsorgung und über unzulässige Entsorgungsangebote auf.

1 Im folgenden wird aus Gründen des besseren Lesbarkeit die männliche Form genutzt, wobei alle Geschlechter gleichberechtigt einbezogen sind.
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Abfallvermeidung

Vorbereitung zur 
Wiederverwendung

Recycling

Sonstige Verwertung

Beseitigung

3.1 Öffentlichkeitsarbeit
Die Umsetzung der Initiativen und Maßnahmen der ersten 
beiden Stufen der abfallwirtschaftlichen Zielhierarchie liegt 
in der Zuständigkeit der Abfallberatung, die über entspre-
chende personelle Ressourcen verfügt. 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist auf zwei wesentliche Ziele 
ausgerichtet:

•  Es sollen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
dass Abfälle gar nicht erst entstehen. Dieses Wissen 
um abfallvermeidende Verhaltensweisen und Maßnah-
men zur Wiederverwendung gilt es anhand von 
 praktischen Tipps zu vermitteln und die Bürger zu 
motivieren, es auch im täglichen Leben anzuwenden. 

•  Da sich Abfälle aber nicht ganz vermeiden lassen, 
 sollen die Bürger des Verbandsgebiets über sämtliche 
abfallrelevante Fragestellungen grundlegend infor-
miert werden, um sicherzustellen, dass die Abfälle 
auch den richtigen Verwertungs- und Entsorgungs-
wegen zugeführt werden können. Nur eine sortenreine 
Getrennterfassung schon im Haushalt gewährleistet, 
dass die Anlagen im Verbandsgebiet entsprechend 
hohe Verwertungsquoten erzielen. 

Deshalb sind besondere Anstrengungen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit notwendig, um die Vermeidung von 
Abfällen und den richtigen Umgang mit Abfällen immer 
 wieder in den Fokus der Bürger zu bringen. 

AWA-Abfallberatung, Abfallbera-
tung Aachener Stadtbetrieb,

Ömmesönz-Laden, Wunderkiste, 
Tauschen und verschenken, Repair 

Cafés, Möbelinitiativen

Kostenfreie Annahme von Wertstoffen 
auf den Wertstoffhöfen und den EZ 
des ZEW sowie auf den Recyclinghö-

fen der Stadt Aachen, Zentrale 
Vermarktung und Verwertung von 
verschiedenen Elektrogeräten und 
großen Teilen des Altpapiers aus 

dem ZEW-Gebiet, Verarbeitung von 
allen Bio- und Grünabfällen aus dem 
Verbandsgebiet des ZEW, Steuerung 
der Vermarktung des hergestellten 

Qualitätskompostes über einen 
Dienstleister

Aufbereitung der Asche aus der 
MVA und Gewinnung von Eisen und 

Nicht-Eisen-Metallen, 
Vermarktung der Wertstoffe

Betrieb der Müllverbrennungsanlage 
Weisweiler, Nachsorge für die alten 

Deponien

Abb. 8: Abfallhierarchie
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